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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1987

Norm

JN §88 Abs2 B

Rechtssatz

Die bloße Zurückweisung der Ware wegen darauf haftender Nachnahme kann die Begründung des

Fakturengerichtsstandes nicht ausschließen (hier: Zurückstellung der Rechnung mit der Bemerkung, daß die

betreffenden Waren nicht empfangen worden sind).
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